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INHALTSVERZEICHNIS 

 

KINDER 
 

SPRACHAUFENTHALT IM AUSLAND GILT 
NUR UNTER BESONDEREN UMSTÄNDEN 
ALS BERUFSAUSBILDUNG 

 
Für ein volljähriges Kind, welches das 25. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird Kin-
dergeld gezahlt oder der Kinderfreibetrag ge-
währt, wenn sich das Kind in einer Berufsaus-
bildung befi ndet. Sprachaufenthalte im Aus-
land können nur unter besonderen Umständen 
als Berufsausbildung anerkannt werden.  

Dazu muss der Erwerb der Fremdsprachen-
kenntnisse einen konkreten Bezug zu dem 
angestrebten Beruf aufweisen. Weiterhin be-
darf es eines gründlichen theoretisch-
systematischen Sprachunterrichts von grund-
sätzlich mindestens zehn Wochenstunden. In 
Einzelfällen kann auch eine andere fremdspra-
chenfördernde Aktivität ausreichend sein, z. B. 
die Teilnahme an Vorlesungen. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall klagte eine Mutter erfolgreich auf die 
Zahlung von Kindergeld für einen Zeitraum, in 
dem ihr Sohn in den USA an einem internatio-
nalen missionarischen Trainingsprogramm 
teilnahm. Das Finanzgericht hatte bemängelt, 
dass die Vertiefung des christlichen  laubens 
im Vordergrund gestanden und das Programm 
keinen theoretischsystematischen Sprachun-
terricht umfasst habe. Der Bundesfinanzhof 
dagegen befand die vom Sohn besuchten Vor-
lesungen in englischer Sprache, die abgeleis-
teten praktischen Arbeiten und die Lernkontrol-
len für ausreichend. Auch der konkrete Bezug 
zu einem angestrebten Beruf war gegeben, da 
der Sohn in Deutschland ein Hochschulstudium 
aufnehmen wollte (und inzwischen aufgenom-
men hat), das die erfolgreiche Teilnahme an 
einem englischen Sprachtest erforderte. 
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UNTERNEHMER(IN) / UNTERNEHMEN 
 

ABGRENZUNG EINES HÄUSLICHEN AR-
BEITSZIMMERS VON EINER BETRIEBS-
STÄTTE 

 
Werden betrieblich genutzte Räume in die 

häusliche Sphäre eingebunden, sind sie nur 
dann als Betriebsstätte anzuerkennen, wenn 
sie nach außen erkennbar für einen intensiven 
und dauerhaften Publikumsverkehr vorgesehen 
sind, so entschied der Bundesfi nanzhof. Im 
vorliegenden Fall hatte ein Versicherungsmak-
ler für seine Tätigkeit im Obergeschoss des 
Hauses seiner Töchter, in welchem er auch 
wohnte, einen Büroraum mit davor liegendem 
Flurbereich und einer Gästetoilette angemietet. 
Die darauf entfallenden Aufwendungen machte 
er in voller Höhe als Betriebsausgaben gel-
tend. Das Finanzamt qualifi zierte die Räume 
als häusliches Arbeitszimmer und lehnte den 
Betriebsausgabenabzug ab. Das Gericht folgte 
der Auffassung des Finanzamts. Bei der Ein-
gliederung der betrieblich genutzten Räume in 
den Wohnbereich fehlte es an der nach außen 
erkennbaren Widmung für den Publikumsver-
kehr.  

 
NEUE ENTWICKLUNGEN BEI EIGENKA-
PITALERSETZENDEN DARLEHN 

 
Der Bundesfinanzhof hat seine langjährige 

Rechtsprechung zu eigenkapitalersetzenden 
Finanzierungshilfen geändert. Hintergrund: Mit 
Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts ist die 
gesetzliche Grundlage entfallen, bei Aufwen-
dungen eines Gesellschafters aus eigenkapi-
talersetzenden Finanzierungshilfen nachträgli-
che Anschaffungskosten annehmen zu können. 
Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfahren 

als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft in Anspruch genommen, führt das nicht 
mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten 
auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung 
kann große Auswirkungen auf die Gesellschaf-
terfremdfi nanzierung von Kapitalgesellschaf-
ten haben.  

Im entschiedenen Fall hatte ein Alleinge-
sellschafter im Jahr 2010 Bürgschaften für die 
Bankverbindlichkeiten seiner GmbH übernom-
men. Nachdem die GmbH Insolvenz anmelde-
te, wurde er von der Bank aus den Bürgschaf-
ten in Anspruch genommen. Sein Regressan-
spruch gegen die insolvente GmbH führte nicht 
zum Erfolg. Daher beantragte er die steuerli-
che Berücksichtigung seiner in diesem Zu-
sammenhang geleisteten Zahlungen als nach-
trägliche Anschaffungskosten, die seinen Aufl 
ösungsverlust entsprechend erhöhten. Das 
Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der 
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme der 
geleisteten Bürgschaften ab. Nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs sind mit Aufhebung des 
Eigenkapitalersatzrechts neue Maßstäbe für 
die steuerliche Berücksichtigung von Aufwen-
dungen des Gesellschafters aus bisher eigen-
kapitalersetzenden Finanzierungshilfen zu 
entwickeln. Nachträgliche Anschaffungskosten 
sind demnach nur noch sehr eingeschränkt 
entsprechend der handelsrechtlichen Defi niti-
on anzuerkennen. 

Der Bundesfinanzhof hat jedoch einen Ver-
trauensschutz geschaffen. Demnach gilt seine 
bisherige Rechtsprechung weiter, wenn ein 
Gesellschafter seine eigenkapitalersetzenden 
Finanzierungshilfen bis zum Tag der Veröffent-
lichung des Urteils am 27. September 2017 
geleistet hat oder wenn seine Finanzierungshil-
fe bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend 
geworden ist.  
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BEGRENZUNG DER STEUERERMÄßI-
GUNG WEGEN GEWERBESTEUERAN-
RECHNUNG IST BETRIEBSBEZOGEN  

 
Sind im zu versteuernden Einkommen ge-

werbliche Einkünfte enthalten, ermäßigt sich 
die Einkommensteuer, soweit sie anteilig auf 
die enthaltenen gewerblichen Einkünfte entfällt. 
Die Ermäßigung beträgt das 3,8-fache des 
Gewerbesteuermessbetrags (MB), höchstens 
aber die tatsächlich zu zahlende Gewerbe-
steuer (GewSt). Die von der Gemeinde festzu-
setzende GewSt richtet sich nach deren Hebe-
satz. Beträgt der Hebesatz mindestens 380 %, 
kann die GewSt mit dem 3,8-fachen des Ge-
werbesteuermessbetrags angerechnet werden. 
Liegt er unter 380 %, ist die Anrechnung auf 
die zu zahlende GewSt begrenzt. 

Der Bundesfinanzhof hatte über die GewSt 
Anrechnung auf die Einkommensteuer des Z 
zu entscheiden. Er war Kommanditist der A-
KG, diese wiederum war Kommanditistin der B-
KG und diese wiederum Kommanditistin der C-
KG. Die A-KG zahlte keine Gewerbesteuern, 
wohl aber die Untergesellschaften. Sie waren 
in Gemeinden ansässig, die Hebesätze über 
und unter 380 % hatten. Dabei ergab sich fol-
gendes Bild: 

 
 

 
 
 
Z rechnete alle GewSt betriebsübergreifend 

zusammen und wollte 1.056.400 € angerechnet 
haben. Das Gericht ließ aber nur eine be-
triebsbezogene, für jede Untergesellschaft 
getrennt berechnete Anrechnung mit der 
Summ e von 913.600 € zu. 

 
 

EINKOMMENSTEUER 
 

GESTALTUNGSMISSBRAUCH BEI EINER 
DEM VERKAUF VON AKTIEN VORGE-
SCHALTETEN SCHENKUNG AN MINDER-
JÄHRIGE KINDER 

 
Das Steuerrecht erkennt grundsätzlich zivil-

rechtliche Gestaltungen an. Die Vertragspar-
teien dürfen ihre Verhältnisse so einrichten, 
wie dies steuerrechtlich am günstigsten ist. 
Das gilt allerdings nicht für missbräuchliche 
Gestaltungen. Ein Missbrauch liegt vor, wenn 
eine unangemessene Gestaltung gewählt wird, 
die im Vergleich zu einer angemessenen Ge-
staltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehe-
nen Steuervorteil führt und durch beachtliche 
außersteuerliche Gründe nicht gerechtfertigt 
werden kann. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte 
folgenden Fall zu entscheiden: Eltern schenk-
ten ihren minderjährigen Töchtern Aktien. Nur 
wenige Tage nach der Schenkung verkauften 
die Eltern als gesetzliche Vertreter ihrer Töch-
ter die Aktien mit Gewinn. Die Veräußerungs-
gewinne setzten sie in den Einkommensteuer-
erklärungen der Töchter an.  

 
 
 
 
 
 
Da die Töchter über keine weiteren Einkünf-

te verfügten, blieben die Gewinne steuerfrei. 
Das Finanzamt ging wegen des zeitlichen Zu-
sammenhangs zwischen den Schenkungen 
und den Weiterveräußerungen von einem Ge-
staltungsmissbrauch aus und erfasste die Ver-
äußerungsgewinne als Einkünfte bei den El-
tern. 

MB Hebesatz GewSt Faktor 3,8 Begrenzung
B-KG 204.000,00 €    310% 632.400,00 €       775.200,00 €       632.400,00 €    
C-KG 74.000,00 €      597% 441.780,00 €       281.200,00 €       281.200,00 €    
Summe 278.000,00 €    1.074.180,00 €    1.056.400,00 €    913.600,00 €    

http://www.stkbauer.de
mailto:info@stkbauer.de


 
 
 
 
 
 

 
MANDANTENINFORMATION DEZEMBER 2017  
EIN SERVICE IHRER STEUERKANZLEI BAUER   

 
 Seite 4 von 6 

 

 
Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH, Höpfigheimer Straße 8, 71711 Steinheim an der Murr 
Telefon: +49 (0) 7144-89639-0, Telefax: +49 (0) 7144-89639-20, http://www.stkbauer.de , info@stkbauer.de 

Das Finanzgericht gab in seiner Entschei-
dung dem Finanzamt Recht. Den von den El-
tern angegebenen Grund für die Gestaltung, 
die Verwendung der Gewinne zur finanziellen 
Absicherung der Kinder, sah das Gericht nicht 
als ausreichenden außersteuerlichen Grund 
an. Dass die Käufer der Aktien die Kaufpreise 
auf Konten der Töchter überwiesen hatten, 
ändere nach Auffassung des Gerichts nichts an 
der unangemessenen, umständlichen und ge-
künstelt erscheinenden Gestaltung.  

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 

 
GESCHEITERTE VERMÖGENSÜBERGABE 
GEGEN VERSORGUNGSLEISTUNGEN 
WEGEN FORTBESTEHENDER GE-
SCHÄFTSFÜHRERSTELLUNG 

 
Eine Vermögensübergabe gegen Versor-

gungsleistungen, die beim Übernehmer als 
Sonderausgaben abgezogen werden können, 
ist auch im Hinblick auf eine GmbH-Beteiligung 
möglich. Dazu muss der Übergeber einen min-
destens 50 %igen Anteil an einer GmbH auf 
den Übernehmer übertragen. Weiterhin muss 
der Übergeber als Geschäftsführer tätig gewe-
sen sein und der Übernehmer muss diese Tä-
tigkeit nach der Übertragung übernehmen. 
„Übernehmen“ bedeutet, dass der Übergeber 
seine Geschäftsführerstellung aufgeben muss. 
Das hat der Bundesfinanzhof im Fall eines 
Vaters entschieden, der seine 100 %-ige 
GmbH-Beteiligung gegen Zahlung einer le-
benslangen Versorgungsrente auf seinen Sohn 
übertrug, aber neben seinem Sohn weiterer 
Geschäftsführer der GmbH blieb. Der Sohn 
konnte daher seine Rentenzahlungen an sei-
nen Vater nicht als Sonderausgaben geltend 
machen. 

 

MIETER(IN) / VERMIETER(IN) 
 

AUSNAHME BEI DEN ANSCHAFFUNGS-
NAHEN HERSTELLUNGSKOSTEN 

 
Wer ein Gebäude anschafft, kann innerhalb 

der ersten drei Jahre größere Aufwendungen 
zur Beseitigung von Mängeln nur dann sofort 
als Werbungskosten absetzen, wenn diese 
nicht über 15 % der Anschaffungskosten des 
Gebäudes liegen. Höhere Instandhaltungskos-
ten führen zu anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten, die sich nur über die Abschrei-
bung des Gebäudes steuermindernd auswir-
ken.  

Von diesem Grundsatz gibt es allerdings ei-
ne Ausnahme: Aufwendungen zur Beseitigung 
eines Substanzschadens, der erst nach An-
schaffung einer vermieteten Immobilie durch 
schuldhaftes Handeln des Mieters verursacht 
wurde, können als Werbungskosten sofort 
abziehbar sein. Das hat der Bundesfinanzhof in 
einem Fall entschieden, in dem sich die ange-
schaffte Eigentumswohnung zum Zeitpunkt des 
Übergangs von Nutzen und Lasten in einem 
mangelfreien Zustand befand. 

Erst nach der Anschaffung begannen die 
Probleme. Die Mieterin verweigerte die Zah-
lung fälliger Nebenkosten, woraufhin die neue 
Eigentümerin das Mietverhältnis kündigte. An-
schließend stellte sie erhebliche von der Miete-
rin verursachte Schäden, wie eingeschlagene 
Scheiben an Türen, Schimmel an Wänden und 
zerstörte Bodenfliesen, fest. Ein nicht gemelde-
ter Rohrbruch im Badezimmer verursachte 
hohe Folgeschäden. Aufwendungen von rund 
20.000 € waren für die Instandsetzung erfor-
derlich.  

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung der neuen Eigentümerin, dass es sich 
dabei um sofort abziehbaren Erhaltungsauf-
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wand handelt, denn die Schäden waren im 
Zeitpunkt der Anschaffung nicht vorhanden. Es 
waren auch keine nach dem Erwerb auftreten-
den altersüblichen Mängel und Defekte, die 
anschaffungsnahe Herstellungskosten sind. 

 

ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSTEUER 
 

GEÄNDERTE SCHENKUNGSTEUERFEST-
SETZUNG FÜR DEN VORERWERB IST 
WEDER GRUNDLAGENBESCHEID NOCH 
RÜCKWIRKENDES EREIGNIS 

 
Erhält jemand innerhalb von zehn Jahren 

mehrere Schenkungen von derselben Person, 
werden für Zwecke der Schenkungsteuer alle 
Erwerbe in dieser Zeit zusammengerechnet. 
Dazu werden dem Letzterwerb die Vorerwerbe 
nach ihrem früheren Wert zugerechnet. 
Dadurch soll verhindert werden, dass durch die 
Aufsplittung von Schenkungen der persönliche 
Schenkungsteuerfreibetrag mehrfach ausge-
nutzt werden kann. Auch beim Erbfall werden 
die Vorerwerbe der letzten zehn Jahre hinzu-
gerechnet.  

Wird ein Steuerbescheid für einen Vorer-
werb geändert, weil sich bspw. im Nachhinein 
ein höherer Schenkungsteuerwert ergeben hat, 
darf ein bereits vorher ergangener rechtskräfti-
ger Steuerbescheid für den nachfolgenden 
Erwerb nicht mehr geändert werden, um diesen 
höheren Wert zu berücksichtigen. Nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs ist der geänderte 
Bescheid für den Vorerwerb weder ein Grund-
lagenbescheid, noch ein rückwirkendes Ereig-
nis, das zu einer Berichtigung des Steuerbe-
scheids für den Letzterwerb berechtigt. 

 
 
 

EHRENAMT 
 

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN NICHT 
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG 

 
Ehrenamtliche Tätigkeiten sind auch dann 

nicht sozialversicherungspfl ichtig, wenn die 
betreffenden Personen neben Repräsentati-
ons- auch Verwaltungsaufgaben wahrnehmen 
und an sie angemessene pauschale Auf-
wandsentschädigungen gezahlt werden.  

Im entschiedenen Fall verfügte eine Kreis-
handwerkerschaft über eine Geschäftsstelle 
mit Angestellten und einem hauptamtlichen 
Geschäftsführer. Der Kreishandwerksmeister, 
Vorstand der Kreishandwerkerschaft, war eh-
renamtlich tätig, erhielt aber regelmäßig pau-
schale Aufwandsentschädigungen. Die Deut-
sche Rentenversicherung Bund sah ihn als 
einen geringfügig Beschäftigten an und ver-
langte Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung nach.  

Zu Unrecht, wie das Bundessozialgericht 
entschied. Ehrenamtliche Tätigkeiten seien 
grundsätzlich ideeller Natur und nicht auf Er-
werb ausgerichtet. Die Gewährung angemes-
sener Aufwandsentschädigungen ändere daran 
nichts. 

 

UMSATZSTEUER 
 

VERKAUF VON „WIESNBREZN“ AUF DEM 
OKTOBERFEST UNTERLIEGT DEM ER-
MÄßIGTEN UMSATZSTEUERSATZ 

 
Der Bundesfinanzhof sieht, anders als zu-

vor Finanzverwaltung und Finanzgericht, in 
dem Verkauf von Brezeln in einem Festzelt auf 
dem Oktoberfest keine restaurantähnliche Leis-
tung, sondern eine dem ermäßigten Steuersatz 

http://www.stkbauer.de
mailto:info@stkbauer.de


 
 
 
 
 
 

 
MANDANTENINFORMATION DEZEMBER 2017  
EIN SERVICE IHRER STEUERKANZLEI BAUER   

 
 Seite 6 von 6 

 

 
Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH, Höpfigheimer Straße 8, 71711 Steinheim an der Murr 
Telefon: +49 (0) 7144-89639-0, Telefax: +49 (0) 7144-89639-20, http://www.stkbauer.de , info@stkbauer.de 

von 7 % unterliegende Lebensmittellieferung. 
Das gilt für den Fall, dass nicht der Festzeltbe-
treiber selbst, sondern ein anderer Unterneh-
mer die Brezeln verkauft. Diesem sind insbe-
sondere die vom Festzeltbetreiber aufgestell-
ten Bierzeltgarnituren nicht als eigene Ver-
zehrvorrichtungen zuzurechnen. Im entschie-
denen Fall konnten nach der wirtschaftlichen 
Realität der Brezelverkäufer und seine Kunden 
die Sitzgelegenheiten nur mitbenutzen. Der 
Brezelverkäufer konnte den Besuchern des 
Festzelts keine Plätze zuweisen. Diese durften 
die Sitzplätze auch nicht ausschließlich für den 
Erwerb und Verzehr von Brezeln nutzen, son-
dern mussten Getränke und/oder Speisen vom 
Festzeltbetreiber beziehen. 

 

ARBEITGEBER(IN) / ARBEITNEHMER(IN) 
 

WERBUNGSKOSTEN DURCH VORHAL-
TEN EINER WOHNUNG AM ARBEITSORT 
WÄHREND DER ELTERNZEIT 

 
Ausschließlich berufliche Gründe rechtferti-

gen es nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Berlin-Brandenburg, eine Wohnung am Ar-
beitsort während der Elternzeit beizubehalten. 
Der Beurteilung lag der nachfolgend geschil-
derte Sachverhalt zugrunde: 

Die in einem Krankenhaus beschäftigte Ärz-
tin wohnte und arbeitete in B. Sie unterhielt 
dort eine 2 ½-Zimmer-Wohnung. Nach der 
Geburt ihres Kinds zog sie mit ihrem Lebens-
gefährten zusammen. Der Familienwohnsitz 
war seitdem in G. Während der dreijährigen 
Elternzeit kündigte sie ihre in B gelegene 
Wohnung nicht auf. Ihre Planung sah vor, das 
Beschäftigungsverhältnis in B nach dem Aus-
laufen der Elternzeit wieder aufzunehmen. Die 
Wohnung lag günstig zum Arbeitsort, die Miete 
war für die Ortsverhältnisse niedrig. Außerdem 

herrschte in B ein starker Wohnungsmangel. 
Der Auszug aus der bisherigen Wohnung mit 
späterer neuer Wohnungssuche wäre mit er-
heblichen organisatorischen und finanziellen 
Aufwendungen verbunden gewesen. Die Ar-
gumente überzeugten das Gericht. Es berück-
sichtigte die Aufwendungen als Werbungskos-
ten.  

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise 
abschließend entscheiden. 
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